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Welcher der beiden Hauptwege genutzt wird, hängt von den 

konkreten Bedingungen ab. Grundsätzl ich sol l te eine ausführ

l iche Dokumentierung der Auskünfte während der Befragung auf 

der Grundlage des VP-Gesetzes erfolgen. Dadurch können evt l ,  

spätere Provokat ionen zurückgewiesen werden.

Außerdem ist  es geboten, beim Hinüberlei ten von Maßnahmen 

nach dem VP-Gesetz in das Strafverfahren den Untersuchungs- 

führer zu wechseln. Ein Belassen des Untersuchungsführers 

birgt die Gefahr des Vorwurfs,  daß das Untersuchungsorgan 

unter Vorspiegelung falscher Angaben über die Durchführung 

von Maßnahmen der Gefahrenabwehr nach dem VP-Gesetz berei ts 

die St ra fve r  f  olgung unter Umgehung der dazu in der StPO 

normierten Best immungen eingelei tet  habe.


